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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS S0L01441jRN
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Die O~er.e~indeOberdorf unterbrei-bet dem Regie.rui~g~ra~

den

~~endensezjel1enBau~2~chrift zur Genehmigung.

Die Gemeinde Oberdorf si-t~z-~ einen allgemeinen Bebauungspl~

(Zonenplan), welcher.mit RRB Nr. 1278 vom 4. März 1966 ge
nehmigt :wurde..

Das Baugebiet T!Reckholder Süd“ ist der allgemeinen Wohnzone,

‘II~ Etappe zugetejl-~ Bei Einspracheverhandlungen in einem

~gab der.: Gemeinderat Elnsprechem die Zu—

sicherung, über das erwähnte Gebiet spezielle Bauvorschriftea~
zu erarbeiten, Mit den nun vorliegenden Bauvorschriften werden

namentlich die Art~der Ueberbauung, c~ie Dachform und:die Aus

nützung festgelegt.

Für die nachfolgend aufgefuhrtejj beiden Teilgebiete wurden

differenziert ausgearbeitete BauvorscI~riften zur Auflage

vorbereitet:

a) Teil~l, für das Baugebiet nördlich der geplanten Rötistrasse

b) Teil 2, für das Baugebiet östlich der geplanten Rötistrasse

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 28, April bis

27, Mai 1978, Innert nützlicher Frist wurden vier Einsprachlen

gegen den Teil 1 und eine Einsprache gegen den Teil 2 einge

reicht. Der Einsprache gegen die Bauvorschriften Teil 2, wurde

vom Gemeinderat stattgegeben, Diese Bauvorschriften werden

demnach vorläufig nicht in Kraft gesetzt,

Der Gemeinderat hiess eine der vier~

speziellen Bauvorschriften “Reckholder Süd“, Teil 1, gut,
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die andern drei lehnte er ab0 Eine Einsprache wurde in der

Folge an die Gemeindeversammlung weitergezogen, Diese lehnte

die Deschwerde am 11. September 1978 ab und genehmigte am

~11. Dezember 1978 den speziellen Bebauungsplan ~‘Reckholder

SUd“, Teil 1.

Formell wurde das V~rfahren ri~hUg durchge~Uhrt,:....~::.

Es wird

beschlossen:

1. Der~ spezielle Beb‘auungsp]~n “Rechholder Süd“ mitdehdazuge—

h~renden speziellen Bauvorschriften der Einwohnergeniei~de

Oberdorf wird genehmigt.

2~ B~stehende Pl~ine verlieren ihre Rechtskraft soweit si~i~iit

dem voL‘laegenden in ~ iderspruch stehen.

• Genehmigungsgebühr: Fr.~ 200,——

Publikationskosten: Fr. 18..——

Fr. 218.——..

(Staatskanzlei i‘~r, 290

IY~r Staatssch~e~bei~:

)RE

~.~
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~(2) Bi

Kant.~ Hochbauajyj-~ (2)

Kant, Tiefbauaj~t (2)

Amt flur ~Tasserwjrtsc12aft (2)

Rechtsdjenst des Bau—Departement55 -

Amt flur Raumplanw2g ~‚

Amtschrejberej Lebern, 4500 Solothurn

Kant, Finanzverwa1-bu~g (2)

Sekretariat der Katasterschatz~u~g (2)

An1~annar2t der EG, ~515 Oberdorf

Baukomn2ission der EG, 4515 Oherdorf,

~vorschrjfte12

Amtsblatt Publikation. Der spezielle Bebauul2gsplan 11Reckholder

SUd11 mit den dazugehörend~~ speziellen

Bauvorschriften der Einwohnergemeinde

Oberdorf wird genehmigt,




